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VERWALTUNGSGERICHT LEIPZIG

NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In der Verwaltungsrechtssache

des

- Kläger -

prozessbevollmächtigt:
Rechtsanwalt Jörn-Erik Enderlein
Ferdinand-Rhode-Straße 20, 04107 Leipzig

gegen

die Bundesrepublik Deutschland
vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
-Außenstelle Chemnitz-
Otto-Schmerbach-Straße 20, 09117 Chemnitz

- Beklagte -

wegen

AsylG

hat die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Leipzig durch die Richterin am Verwaltungsgericht
' als Einzelrichterin aufgrund der mündlichen Verhandlung

vom 26. August 2025
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für Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheides des Bundesamtes für Migration
und Flüchtlinge vom 6.9.2024 in Nr. 1 und 3 bis 6 des Tenors verpflichtet, dem Kläger
die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen.

2. Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens, für das Gerichtskosten nicht erhoben
werden.

Tatbestand

Der Kläger ist türkischer Staatsangehöriger. Er reiste nach eigenen Angaben am

auf dem Landweg in die Bundesrepublik Deutschland ein und stellte am ' 3 einen

Asylantrag. In seiner Anhörung vordem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bundesamt)

am L 3 gab der Kläger zu seinen Fluchtgründen im Wesentlichen an, er sei homose-

xuell und sei in seinem hleimatland von seinem Exfreund geschlagen und von diesem und

dessen Familie beleidigt und mit dem Tode bedroht worden. Im Rahmen der Anzeigeerstat-

tung bei der Polizei hätten die dortigen Beamten ihn nicht ernst genommen und verspottet.

Darüber hinaus sei er von seinem Onkel väterlicherseits bedroht worden, nachdem dieser von

seiner sexuellen Orientierung erfahren habe. Sein Onkel habe gedroht, seinem Vater davon

zu erzählen. Bei einer Rückkehr in die Türkei fürchte er, von seinem Vater umgebracht zu

werden. Dieser habe bereits in seiner Kindheit Gewalt ihm gegenüber angewandt und ihn nicht

akzeptiert, so wie er sei. Darüber hinaus habe er Angst vor erneuten Bedrohungen seitens

seines Exfreundes und dessen Familie. Seine wirtschaftliche Situation sei durchschnittlich ge-

wesen. Er habe in einem gearbeitet. Dort habe er seine Homosexualität verborgen. Den

Job habe er allein durch familiäre Verbindungen erhalten, hlinsichtlich der weiteren Einzelhei-

ten wird auf den Inhalt des Anhörungsprotokolls verwiesen (§117 Abs. 3 Verwaltungsgerichts-

Ordnung - VwGO -).

Mit Bescheid vom L-. .. lehnte das Bundesamt die Zuerkennung der Flüchtlingseigen-

schaft sowie den Antrag auf Asylanerkennung ab. Der subsidiäre Schutzstatus wurde eben-

falls nicht zuerkannt. Zugleich stellte das Bundesamt fest, dass Abschiebungsverbote nach

§ 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 Aufenthaltsgesetz - AufenthG - nicht vorlägen. Der Kläger wurde

aufgefordert, das Bundesgebiet innerhalb von 30 Tagen nach Bekanntgabe des Bescheides

zu verlassen. Für den Fall der Zuwiderhandlung wurde die Abschiebung in die Türkei ange-

droht. Das gesetzliche Einreise- und Aufenthaltsverbot gemäß § 11 Abs. 1 AufenthG befristete

das Bundesamt auf 30 Monate ab dem Tag der Abschiebung. Zur Begründung hieß es im

Wesentlichen, der Kläger habe allein aufgrund seiner sexuellen Orientierung keine Verfol-
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gungshandlungen in der Türkei zu befürchten. Es bestehe kein Verbot in Bezug auf homose-

xuelle Neigung oder einvernehmliche homosexuelle Betätigung unter Erwachsenen. Der Klä-

ger sei im Übrigen auf internen Schutzes zu verweisen. Entsprechende Schutzmöglichkeiten
für hlomosexuelle bestünden im Westen der Türkei. Abschiebungsverbot lägen nicht vor. Der

Kläger könne durch Einsatz seiner Arbeitskraft jedenfalls das Existenzminimum sichern. Er sei

jung gesund, arbeitsfähig und -willig. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt des

angefochtenen Bescheides verwiesen (§117 Abs. 3 VwGO). Die Zustellung des Bescheides

erfolgte am 11.9.2024.

Am 18.9.2024 hat der Kläger Klage zum Verwaltungsgericht erhoben. Homosexuelle Perso-

nen würden in der Türkei gezielt diskriminiert, kriminalisiert und verfolgt. Er könne seine sexu-

eile Identität in der Türkei allenfalls im Privaten leben.

Er beantragt,

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge vom 6.9.2024 in Nr. 1 und 3 bis 6 zu verpflichten, ihm die Flüchtlingseigen-
schaft zuzuerkennen,

hilfsweise, ihm subsidiären Schutzstatus zuzuerkennen,

weiter hilfsweise, für ihn Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG im
Hinblick auf die Türkei festzustellen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie bezieht sich hierzu im Wesentlichen auf die Ausführungen im angefochtenen Bescheid.

Dem Kläger sei zuzumuten, dass er sich bei einer Rückkehr in sein Heimatland in einer Groß-

Stadt in einem anderen Landesteil niederlässt.

Zum weiteren Sach- und Streitstand wird auf den Inhalt der Gerichtsakte sowie der beigezo-

genen Verwaltungsakte und das Protokoll der mündlichen Verhandlung verwiesen, welche

Gegenstand der Entscheidung waren.

Entscheidungsgründe

Die Entscheidung ergeht durch die Berichterstatterin als Einzelrichterin, da die Sache weder

besondere Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist, noch grundsätzliche
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Bedeutung besitzt (§ 76 Abs. 1 AsylG). Das Verfahren wurde mit Beschluss der Kammer vom

16.4.2025 auf die Einzelrichterin zur Entscheidung übertragen.

Das Gericht konnte in der Sache verhandeln und entscheiden, obwohl die Beklagte in der

mündlichen Verhandlung nicht vertreten war. Denn sie wurde auf diese Möglichkeit in der ord-

nungsgemäßen Ladung hingewiesen (§ 102 Abs. 2 VwGO).

Die zulässige Klage hat Erfolg.

1. Dem Kläger steht ein Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft zu (§ 113 Abs.

5 Satz 1 VwGO).

a) Die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft setzt voraus, dass es sich bei dem Ausländer

um einen Flüchtling handelt, § 3 Abs. 4 AsylG. Ein Ausländer ist nach § 3 Abs. 1 AsylG Flücht-

ling im Sinne des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge

(BGBI. 1953 II S. 559, 560), wenn ersieh aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner

Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimm-

ten sozialen Gruppe außerhalb des Landes (hlerkunftsland) befindet, dessen Staatsangehö-

rigkeit er besitzt und dessen Schutz er nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser

Furcht nicht in Anspruch nehmen will oder in dem er als Staatenloser seinen vorherigen ge-

wohnlichen Aufenthalt hatte und in das er nicht zurückkehren kann oder wegen dieser Furcht

nicht zurückkehren will.

Die Verfolgung kann ausgehen von dem Staat (§ 3c Nr. 1 AsylG), von Parteien oder Organi-

sationen, die den Staat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebiets beherrschen (§ 3c Nr.

2 AsylG), oder von nichtstaatlichen Akteuren, sofern die in den Nummern 1 und 2 genannten

Akteure einschließlich internationaler Organisationen erwiesenermaßen nicht in der Lage oder

nicht willens sind, im Sinne des § 3d AsylG Schutz vor Verfolgung zu bieten und dies unab-

hängig davon, ob in dem Land eine staatliche Herrschaftsmacht vorhanden ist oder nicht (§ 3c

Nr. 3 AsylG).

Bei der Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist der Prognosemaßstab der beachtlichen

Wahrscheinlichkeit zugrunde zu legen, d. h. die relevanten Rechtsgutverletzungen müssen mit

beachtlicher Wahrscheinlichkeit drohen (vgl. BVerwG, Urt. v. 20.2.2013 - 10 C 23.12 -, juris;
VGH BW, Urt. v. 27.8.2014 - A 11 S 1128/14 -, juris; SächsOVG, Urt. v. 18.9.2014 - A 1 A

348/13-, juris). Dieser Maßstab setzt voraus, dass bei einer zusammenfassenden Würdigung

des gesamten zur Prüfung gestellten und relevanten Lebenssachverhalts die für eine Verfol-
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gung sprechenden Umstände ein größeres Gewicht besitzen und deshalb gegenüber den da-

gegensprechenden Tatsachen überwiegen. Dabei ist eine "qualifizierende" Betrachtungs-

weise im Sinne einer Gewichtung und Abwägung aller festgestellten Umstände und ihrer Be-

deutung anzulegen. Entscheidend ist, ob aus der Sicht eines vernünftig denkenden und nicht

übertrieben furchtsamen Menschen gerade in der Lage des konkreten Asylsuchenden nach

Abwägung aller bekannten Umstände eine Rückkehr in den Heimatstaat als unzumutbar ein-

zuschätzen ist (vgl. BVerwG, Urt. v. 20.2.2013 - 10 C 23.12 -, juris Rn. 32, m. w. N.;

SächsOVG, Urt. v. 18.9.2014 - A 1 A 348/13 -, juris Rn. 38). Die Tatsache, dass ein Antrag-

steiler bereits verfolgt wurde oder einen sonstigen ernsthaften Schaden erlitten hat bzw. von

solcher Verfolgung oder einem solchen Schaden unmittelbar bedroht war, ist gemäß Art. 4

Abs. 4 der RL 201 1/95/EU ein ernsthafter hlinweis darauf, dass die Furcht des Ausländers vor

Verfolgung begründet ist bzw. dass er tatsächlich Gefahr läuft, ernsthaften Schaden zu erlei-

den, es sei denn, stichhaltige Gründe sprechen dagegen, dass der Betroffene erneut von sol-

eher Verfolgung oder einem solchen Schaden bedroht wird. Diese Regelung privilegiert den

Vorverfolgten bzw. Vorgeschädigten und normiert eine tatsächliche (aber im Einzelfall wider-

legbare) Vermutung dafür, dass sich frühere hlandlungen und Bedrohungen bei einer Rück-

kehr in das Herkunftsland wiederholen werden. Dadurch wird der Vorverfolgte/Geschädigte

von der Notwendigkeit entlastet, stichhaltige Gründe dafür darzulegen, dass sich die verfol-

gungsbegründenden bzw. schadensstiftenden Umstände bei der Rückkehr erneut realisieren

werden (vgl. BVerwG, Urt. v. 27.04.2010 -10 C 5.09 -, juris).

Es obliegt aber dem Schutzsuchenden, sein Verfolgungsschicksal glaubhaft zur Überzeugung
des Gerichts darzulegen. Die Mitwirkungspflicht des Asylbewerbers besteht darin, unter An-

gäbe genauer Einzelheiten einen in sich stimmigen Sachverhalt zu schildern, der seine Ver-

folgungsfurcht für den Fall der Rückkehr begründet. Bei den in seine eigene Sphäre fallenden

Ereignissen, insbesondere seinen persönlichen Erlebnissen, muss er eine Schilderung geben,

die geeignet ist, den Asylanspruch lückenlos zu tragen (BVerwG, Urt. v. 22.3.1983, Buchholz

402.24 § 28 AuslG Nr. 44; Urt. v. 8.5.1984, DVBI. 1984, 1005). Daran fehlt es in der Regel,

wenn der Schutzsuchende im Lauf des Verfahrens unterschiedliche Angaben macht und sein

Vorbringen nicht auflösbare Widersprüche enthält, wenn seine Darstellungen nach der Le-

benserfahrung oder aufgrund der Kenntnis entsprechender vergleichbarer Geschehensab-

laufe nicht nachvollziehbar erscheinen, und auch dann, wenn er sein Vorbringen im Laufe des

Verfahrens steigert, insbesondere wenn er Tatsachen, die er für sein Begehren als maßgeblich

bezeichnet, ohne vernünftige Erklärung erst sehr spät in das Verfahren einführt (VG Gelsen-

kirchen, Urt. v. 18.12.2015 - 9a K 3162/15.A -, juris Rn.23).

b) Ausgehend von diesen Grundsätzen liegen die Voraussetzungen für die Zuerkennung der

Flüchtlingseigenschaft in der Person des Klägers vor.
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Es besteht zur Überzeugung des Gerichts eine beachtliche Wahrscheinlichkeit dafür, dass
dem Kläger bei Rückkehr in sein Heimatland mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung

aufgrund seiner Homosexualität droht. Dabei ist das Gericht nach umfassender Würdigung

des Vortrages des Klägers in der mündlichen Verhandlung als auch seiner Persönlichkeit zu-

nächst zu der Überzeugung gelangt, dass der Kläger homosexuell ist. Er hat in der gerichtli-
chen Anhörung - wie auch schon in seiner Anhörung beim Bundesamt - widerspruchsfreie

Angaben zu seiner sexuellen Orientierung gemacht. Einwände in Bezug auf die Glaubhaf-

tigkeit des klägerischen Vortrages hat das Bundesamt selbst nicht vorgebracht. Vielmehr

spricht auch die unmittelbar nach der Einreise in das Bundesgebiet erfolgte Anmeldung bei

dem RosaLinde Leipzig e.V. für die Glaubwürdigkeit des Klägers.

Das Gericht schließt sich nach Auswertung der vorliegenden Erkenntnismittel der Ansicht des

VG Berlin und des VG Köln an, wonach sich die LGBTQI+-Gemeinschaft (Lesbian, Gay, Bise-

xual, Transsexual/Transgender, Queer, Intersexual u.a.) in der Türkei insgesamt einer un-

menschlichen und erniedrigenden Behandlung durch die türkische Gesellschaft ausgesetzt

sieht (vgl. VG Berlin, Urt. v. 17.7.2024 -17 K 330/23.A -, juris; Urt. v. 8.1.2025 -17 K 248/23.A

-, juris Rn. 26 ff. m.w.N., VG Köln, Urt. v. 19.5.2025 - 22 K 6422/23.A -, juris Rn. 34 ff. m.w.N.;

Urt. v. 19.5.2025 - 22 K 6425/23.A -, juris). Es kann insbesondere nicht angenommen werden,

dass gewalttätige Übergriffe auf LGBTQI+-Personen punktuelle Ausnahmeerscheinungen

sind. Vielmehr ist mit gewaltvollen Übergriffen mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit zu rechnen,
wenn Betroffene ihre sexuelle Orientierung nicht verheimlichen - was ihnen wiederum nicht

zugemutet werden kann. Denn wenn es - wie beim Kläger, der nicht zuletzt durch sein opti-

sches Erscheinungsbild seine homosexuelle Identität auch nach außen zum Ausdruck ge-

bracht hat und für den es zur selbstverstandenen Identität gehört, die eigene Sexualität zu

leben -, kann nicht erwartet werden, dass die Sexualität im Herkunftsland geheim gehalten

oder Zurückhaltung beim Ausleben der sexuellen Ausrichtung geübt wird, um die Gefahr der

Verfolgung zu vermeiden (vgl. VG Berlin, Urt. v. 8.1.2025 -17 K 248/23.A -, juris Rn. 27).

Betroffene können in der Türkei ihre sexuelle Orientierung außerhalb der Großstädte aus

Furcht vor Übergriffen überhaupt nicht ausleben. So ist es nach den Erkenntnismittel, nur „in
Großstädten (Istanbul, Izmir, Ankara) und an der Südküste [...] in bestimmten Bereichen mög-

lich, Homosexualität zu zeigen. Darüber hinaus ist sie gesellschaftlich nicht akzeptiert." Im

Umkehrschluss ist es außerhalb dieser Großstädte und an der Südküste - also im ganz über-

wiegenden Teil des Landes ~ unmöglich, als queerer Mensch aufzutreten, ohne sich Übergrif-
fen ausgesetzt zu sehen. Doch selbst in den Großstädten, in denen es überhaupt erst dem

Grunde nach möglich ist, die sexuelle Orientierung offen zu zeigen, ist nach den vorliegenden
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Erkenntnismitteln mit hinreichender Wahrscheinlichkeit mit gewaltvollen Übergriffen und damit

Verfolgungshandlungen zu rechnen. Bei Bekanntwerden der sexuellen Orientierung werden

die Betroffenen „nicht selten Opfer von Gewalt". Dabei sehen sich die meisten Betroffenen bei

den gewalttätigen Übergriffen mehr als einem Angreifer gegenüber. Mehr als die Hälfte der

Angriffe finden außerdem in der Anwesenheit von Zuschauern statt, die in der Mehrzahl der

Fälle nicht eingreifen, teils über Übergriffe lachen (VG Köln, Urt. v. 19.5.2025 - 22 K 6422/23.A

-, juris Rn. 36 ff. m.w.N.).

Der beachtlichen Wahrscheinlichkeit einer Verfolgung steht dabei nicht entgegen, dass es sich

allein zahlenmäßig nicht um eine große Vielzahl an bekannten Fällen handeln mag. Denn bei

Betrachtung der Zahlen ist maßgeblich zu berücksichtigen, dass der Großteil der queeren

Menschen in der Türkei aus Vorsicht nicht offen in Erscheinung tritt, um Übergriffen zuvorzu-

kommen. Dies zeigt sich beispielsweise dadurch, dass die gemeldeten Übergriffe maßgeblich

gerade in den eigentlich weniger konservativen Großstädten vorkommen. Da bereits die

Grundannahme besteht, dass überhaupt nur in diesen Großstädten die Möglichkeit vorhanden

ist, als queerer Mensch in Erscheinung zu treten, treten die bekannt gewordenen Übergriffe
folgerichtig dort auf. Zusätzlich ist selbst in den Großstädten aufgrund der zu befürchtenden

Übergriffe davon auszugeben, dass sich die große Mehrzahl queerer Menschen aus Angst vor

Anfeindungen und Gewalt nicht offen zeigen, was die für sich allein möglicherweise geringe

Anzahl an Übergriffen weiter relativiert. Und trotzdem kommt es selbst in den als liberaler be-
zeichneten Großstädten bei einem offenen Ausleben zu den gewaltvollen Übergriffen. Die ge-

nannten Großstädte sind insoweit nur ein vermeintlicher Rückzugsort für die queere Szene.

Darüber hinaus beschränkt sich die Prüfung einer (drohenden) Verletzung von Art. 3 EMRK

nicht allein auf die Ermittlung und quantitative Bezifferung gewalttätiger Übergriffe, sondern

erfasst auch diskriminierende Verhaltensweisen, die psychische Leiden verursachen. Eine er-

niedrigende Behandlung im Sinne der Vorschrift kann auch dann vorliegen, wenn sie (ohne

die physische Integrität zu berühren) in den betreffenden Personen in entwürdigender Weise

Ängste, seelische Qualen oder das Gefühl von Minderwertigkeit auslöst. Betrachtet man die

Gesamtsituation in der Türkei ist davon auszugehen, dass sich die LGBTQI+-Gemeinschaft in

der Türkei einer erheblichen erniedrigenden Behandlung ausgesetzt sieht. Gewalttätige Über-
griffe bilden nur den schwerwiegendsten Ausschnitt einer weit verbreiteten homophoben und

transphoben Grundhaltung, die nach den vorliegenden Erkenntnismitteln fest verankert in der

türkischen Gesellschaft ist, in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens zu teilweise mas-

siven Problemen führt und von staatlichen Akteuren noch aktiv befeuert wird. 72,3 % der tür-

kischen Gesellschaft, und damit eine ganz überwiegende Mehrheit, sehen Homosexuelle als

schädlich für die Gesellschaft an. LGBTQI+.Personen sehen sich in zentralen Bereichen wie

dem Berufs- und Arbeitsleben, dem Bildungsbereich und der medizinischen Versorgung häufig
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mit erheblicher Diskriminierung und daraus resultierenden Zugangshindernissen konfrontiert.
Die Abneigung gegenüber LGBTQI+-Personen findet in ganz erheblichem Maße Ausdruck in
Form von „Hate Speech", die auch tonangebend von staatlichen Akteuren ausgeht. So war
anti-queere „Hate Speech" ein Kernelement des Wahlkampfes des erneut gewählten Präsi-
denten Erdogans. Die Situation hat sich dabei in den letzten Jahren kontinuierlich verschlech-
tert. Seit 2014 werden auch in den Großstädten wie Istanbul - also die Orte, die an sich als
die genannt werden, an denen die sexuelle Orientierung gezeigt werden kann - Pride-Paraden
verboten. An den Verboten wird trotz entgegenstehender Gerichtsurteile festgehalten. Werden
die Paraden trotzdem abgehalten, kommt es zu gewaltvollen Eingriffen gegen sowie Verhaf-
tungen von Teilnehmenden sowie zu willkürlichen Verhaftungen bereits vor den Paraden in
der Umgebung. Es gibt mehrere Berichte darüber, dass die im Zusammenhang mit den Pride
Paraden festgenommenen Demonstrierenden und Anwälte gefoltert und misshandelt wurden.
Die systematischen Rechtsverletzungen nahmen bereits 2021 im Vergleich zu den Vorjahren
zu. Selbst wenn man davon ausginge, dass die einzelnen diskriminierenden Verhaltensweisen
für sich allein noch keine erniedrigende Behandlung im Sinne des Art. 3 EMRK darstellen, ist
jedenfalls eine Verfolgung im Sinne von § 3a Abs. 1 Nr. 2 AsylG anzunehmen. Nach dieser
Vorschrift gelten auch Handlungen, die in einer Kumulierung unterschiedlicher Maßnahmen,

einschließlich einer Verletzung der Menschenrechte, bestehen, die so gravierend ist, dass eine
Person davon in ähnlicher wie der in Nummer 1 beschriebenen Weise betroffen ist, als Verfol-

gung. Dabei können auch Eingriffshandlungen Berücksichtigung finden, die für sich allein ge-
nommen nicht die Qualität einer schwerwiegenden Verletzung grundlegender Menschen-
rechte aufweisen, in ihrer Gesamtheit aber eine Betroffenheit des Einzelnen bewirken, die der

Eingriffsintensität einer schwerwiegenden Menschenrechtsverletzung im Sinne von § 3a Abs.
1 Nr. 1 AsylG entspricht. Insbesondere können danach verschiedenartige Diskriminierungen
gegen Angehörige einer bestimmten sozialen Gruppe einbezogen werden, beispielsweise

beim Zugang zu Bildungs- oder Gesundheitseinrichtungen, aber auch existenzielle berufliche
oder wirtschaftliche Einschränkungen. Dabei sind alle Handlungen in den Blick zu nehmen,
die sonstige schwerwiegende Repressalien, Diskriminierungen, Nachteile und Beeinträchti-
gungen darstellen. In der Türkei ist nach dem oben Gesagten jedenfalls davon auszugehen,
dass eine offen gelebte von der türkischen Gesellschaft als „anders" wahrgenommene sexu-
eile Orientierung von der Gesellschaft eine solche Feindseligkeit entgegengebracht wird, dass

in einer Kumulierung der Handlungen im Sinne des § 3a Abs. 1 Nr. 2 AsylG von einer flücht-
lingsschutzrelevanten Intensität auszugehen ist (VG Berlin, Urt. v. 8.1.2025 - 17 K 248/23.A -

,jurisRn.31ff.m.w.N.).

Letztlich steht der beachtlich wahrscheinlichen Verfolgungshandlung bezogen auf den Kläger
auch nicht entgegen, dass dieser bisher „lediglich" von seinem Exfreund körperlich attackiert
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und von ihm und seiner Familie verbal mit dem Tode bedroht wurde. Denn angesichts der

dargestellten gesellschaftlichen Situation in der Türkei und der Annahme, dass niemand da-

rauf verwiesen werden kann, seine sexuelle Orientierung heimlich auszuleben, ist davon aus-

zugehen, dass auch der Kläger selbst bei einer Rückkehr von den oben dargestellten Verfol-

gungshandlungen betroffen wäre. Dem Kläger kann nicht zugemutet werden, seine sexuelle

Orientierung weiterhin allein im Verborgenen auszuleben (vgl. VG Berlin, Urt. v. 8.1.2025 -17

K 248/23.A -, juris Rn. 38 f., VG Köln, Urt. v. 19.5.2025 - 22 K 6422/23.A -, juris Rn. 64 f.).

Wie ausgeführt ist das Gericht davon überzeugt, dass der Kläger homosexuell und seine se-

xuelle Orientierung identitätsprägender Teil seiner Persönlichkeit ist. Würde er dies in derTür-

kei frei ausleben und beispielsweise hinsichtlich des Ortes eines Treffens nicht erhebliche Vor-

sichtsmaßnahmen ergreifen - so wie er es bis zur Ausreise jeweils getan hatte -, ist davon

auszugehen, dass er Opfer von Verfolgungshandlungen wird, auch wenn es bisher bei dem

sehr vorsichtigen und geheimen Ausleben des Klägers nicht zu solchen kam.

Queere Menschen wie der Kläger werden in der Türkei aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer

bestimmten sozialen Gruppe im Sinne des § 3b Abs. 1 Nr. 4 AsylG verfolgt. Nach § 3b Abs. 1

Nr. 4 AsylG gilt eine Gruppe insbesondere dann als eine bestimmte soziale Gruppe, wenn die

Mitglieder dieser Gruppe angeborene Merkmale oder einen gemeinsamen Hintergrund, der

nicht verändert werden kann, gemein haben oder Merkmale oder eine Glaubensüberzeugung

teilen, die so bedeutsam für die Identität oder das Gewissen sind, dass der Betreffende nicht

gezwungen werden sollte, auf sie zu verzichten (lit. a), und die Gruppe in dem betreffenden

Land eine deutlich abgegrenzte Identität hat, da sie von der sie umgebenden Gesellschaft als

andersartig betrachtet wird (lit. b). Bei der Prüfung ist dabei zu berücksichtigen, dass als eine

bestimmte soziale Gruppe auch eine Gruppe gelten kann, die sich auf das gemeinsame Merk-

mal der sexuellen Orientierung gründet (§ 3b Abs. 1 Nr. 4 AsylG). Die sexuelle Ausrichtung

einer Person stellt ein Merkmal dar, das im Sinne des von § 3b Abs. 1 Nr. 4 lit. a AsylG so

bedeutsam für die Identität ist, dass sie nicht gezwungen werden darf, auf sie zu verzichten.

Angesichts der bestehenden Grundhaltung der türkischen Bevölkerung werden sämtliche

LGBTQI+-Personen in der Türkei von der sie umgebenden und sie verfolgenden Gesellschaft

als andersartig betrachtet, so dass ihre Gruppe eine abgegrenzte Identität im Sinne des § 3b

Abs. 1 Nr. 4 lit. b AsylG besitzt. Die mangelnde Schutzbereitschaft und -fähigkeit des türki-

sehen Staates knüpft ebenfalls an dieses Merkmal an, so dass offenbleiben kann, ob die Ver-

knüpfung zwischen dem Verfolgungsgrund und der Verfolgungshandlung oder zwischen dem

Verfolgungsgrund und dem Fehlen von Schutz bestehen muss (s. § 3a Abs. 3 AsylG; VG Köln,

Urt. v. 19.5.2025 - 22 K 6422/23.A -, juris Rn. 66 ff. m.w.N.).
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Der türkische Staat ist derzeit nicht willens und in der Lage, LGBTQI+-Personen wirksam vor

der geschilderten unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung durch die türkische Ge-

Seilschaft oder einzelne Personen zu schützen. Gehen Verfolgungshandlungen von nichtstaat-

lichen Akteuren aus, ist die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft auf Grundlage von § 3c

Nr. 3 AsylG nur dann ausgeschlossen, wenn der hlerkunftsstaat in der Lage und willens ist,

effektiven Schutz vor der Verfolgung zu gewährleisten. Dabei belegen einzelne geschilderte
Übergriffe nicht bereits die Schutzunwilligkeit bzw. -Unfähigkeit des Staates. Auch das Fortbe-
stehen vereinzelter Verfolgungshandlungen und damit gewisse Schutzlücken schließen die

Wirksamkeit des Schutzes nicht grundsätzlich aus. Im Falle der Türkei ist davon auszugeben,

dass die Stigmatisierungen und Diskriminierungen der LGBTQI+-Personen durch die türkische
Öffentlichkeit ein solches Maß erreicht haben und eine Aufklärung und Verfolgung dieser Ta-

ten nur in einem derart geringen Umfang stattfinden, dass nicht nur einzelne Übergriffe und

vereinzelte Schutzlücken festzustellen sind, sondern ein systemisches Schutzproblem be-

steht. Der türkische Staat und die regierungsnahen Medien befeuern die allgemeine Haltung

der Gesellschaft vielmehr und tragen damit jedenfalls mittelbar noch zu einer Verschlechte-

rung der Situation bei. Es besteht kein spezifischer rechtlicher Schutz vor Diskriminierung und

Gewalt auf Grundlage von sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität. Das Diskriminie-

rungsverbot der türkischen Verfassung umfasst nicht explizit die Diskriminierung wegen der

sexuellen Orientierung. Die Gesetze garantieren Personen sexueller Minderheiten auch nicht

dieselben Rechte in Bezug auf Pension, Erbschaft oder Sozialversicherung, die heterosexuelle

Menschen infolge einer Eheschließung gewährt werden. Es gibt außerdem Anhaltspunkte,

dass einige Gesetze dafür benutzt werden, die Freiheiten sexueller Minderheiten zu beschnei-

den. Beispielsweise wird eine Bestimmung des Beamtengesetzes, nach der Entlassungen we-

gen „unmoralischen Verhaltens" möglich sind, dafür genutzt, queere Menschen aus dem Be-

amtenverhältnis zu entlassen. Auch Anklagen wegen „Aufstachelung zu Hass und Feind-

schaft" gegen queere Aktivisten sind bekannt. Tätern von Gewalttaten gegen queere Personen

wird zugestanden, sich auf ungerechtfertigte Provokation als Strafmilderungsgrund zu beru-

fen, was routinemäßig bei Tätern zur Anwendung kommt, die queere Menschen umgebracht

oder angegriffen haben. Von der zweiten Instanz wurden diese Urteile teils mit der Begründung

der „unmoralischen Natur" des Opfers aufrechterhalten. Auch hinsichtlich gewaltvoller Über-
griffe fehlt es teils an wirksamen strafrechtlichen Sanktionen. Dementsprechend wenden sich

Opfer von queerfeindlicher Gewalt in den meisten Fällen nicht an die Polizei. Wenn sie es doch

tun, werden sie in der Regel von der Polizei nicht angemessen behandelt oder geschützt. Nicht

alle Staatsanwälte sind überhaupt bereit, queerfeindliche Gewalttäter zu verfolgen und damit

vor Gericht zu bringen. Neben den Staatsanwaltschaften wird auch bereits bei der Polizei dar-

über berichtet, dass Gewalttaten gegen queere Personen nicht nachgegangen wird oder
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Rechtfertigungen der Täter akzeptiert werden (VG Berlin, Urt. v. 8.1.2025 -17 K 248/23.A -,

juris Rn. 43 ff. m.w.N.).

Schließlich besteht für den Kläger auch keine interne Fluchtalternative. Die Zuerkennung der

Flüchtlingseigenschaft ist ausgeschlossen, wenn der Schutzsuchende in einem Teil des Ziel-

Staates keine begründete Furcht vor Verfolgung oder Zugang zu Schutz vor Verfolgung hat

und er sicher und legal in diesen Landesteil reisen kann, dort aufgenommen wird und vernünf-

tigerweise erwartet werden kann, dass er sich dort niederlässt, § 3e Abs. 1 AsylG.

In den Großstädten der Türkei gibt es Stadtviertel, die als liberalere Vieri:el bekannt sind und

als interne Schutzmöglichkeit betrachtet werden, wie beispielsweise in Istanbul die Stadtviertel

Beyoglu und Kadiköy. Soweit teilweise die Großstädte insgesamt als interne Schutzmöglich-

keit gesehen werden, ist dem nicht beizupflichten. So geht der Lagebericht des Auswärtigen

Amts auch für Großstädte davon aus, dass dort Homosexualität „in bestimmten Bereichen"

gezeigt werden kann. Diese „bestimmten Bereiche" stellen aber keine interne Schutzmöglich-

keit dar, auf die der Kläger verwiesen werden könnte. Einzelne Stadtteile genügen bereits nicht

als interne Fluchtalternative und der Kläger ist auch in diesen Stadtteilen nicht geschützt vor

Verfolgung. Zuletzt kann darüber hinaus nicht vernünftigerweise erwartet werden, dass der

Kläger sich in einem der Stadtteile niederlassen kann, weil unter Berücksichtigung des dorti-

gen Mietniveaus nicht zu erwarten ist, dass er dort sein Existenzminimum sichern können wird.

Einzelne Stadtteile stellen keinen „Teil des Zielstaates" im Sinne des § 3e Abs. 1 AsylG dar,

in denen der Kläger hinreichend vor Verfolgung geschützt wäre. Bei den genannten Stadtvier-

teln handelt es sich um nur wenige Quadratkilometer große Stadtbezirke (Kadiköy ist bei-

spielsweise 25 km2 groß, Beyoglu nur knapp 9 km2). Bei geographisch derart kleinen Gebieten

handelt es sich nicht um einen „Teil des Zielstaates" im Sinne des § 3e Abs. 1 AsylG. Der

Begriff des Landesteils ist nicht legaldefiniert. Üblich ist eine Anknüpfung an geopolitische Un-
tergliederungen, wie einzelne Regionen oder Provinzen. Entscheidend ist aber, dass der als

verfolgungssichere Ort zur Verfügung stehende Bereich eine hinreichende Größe aufweist,

um nachhaltige Sicherheit zu verheißen und eine Lebensgrundlage zu gewährleisten. Dies

dürfte noch bei gesamten größeren Städten der Fall sein, aber dann nicht mehr, wenn es sich

nur um Teile einer Stadt handelt, weil eine dauerhafte Niederlassung in einigen wenigen si-

cheren Straßenzügen nicht zumutbar ist. Dass eine dauerhafte Niederlassung in nur bestimm-

ten Stadtteilen nicht zumutbar ist, erscheint auch vor dem Hintergrund stimmig, dass eine Be-

grenzung auf Stadtviertel in den Großstädten der heutigen Zeit bereits schlicht nicht möglich

ist. Denn bei einzelnen Stadtteilen handelt es sich gerade nicht um eine gesamte Stadt oder

ein ganzes Gebiet, so dass eine gewisse Mobilität hinsichtlich einer Arbeitsstelle oder sonsti-

gen alltäglichen Besorgungen noch möglich wäre. Vielmehr würde der Kläger darauf verwie-
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sen werden, sein gesamtes Leben, von der Wohnung über die Arbeitsstelle bis hin zum Sozi-

alleben, auf ein Stadtviertel zu begrenzen. Dies dürfte bereits hinsichtlich nicht abgetrennter

Stadtteile nicht möglich sein, würde aber jedenfalls den Kläger zu einer weitreichenden einge-

schränkten örtlichen Zurückhaltung zwingen. Bei den genannten Stadtteilen handelt es sich

auch nicht um eine Schutzalternative, die hinreichenden Schutz vor Verfolgung bieten würde.

Wie dargestellt, handelt es sich bei einzelnen Stadtteilen gerade nicht um hinreichend ge-

schützte Zonen oder Gebiete, in denen ein freies Leben des Klägers möglich wäre. Vielmehr

handelt es sich um Stadtteile, die gerade auch das touristische Zentrum der Großstädte aus-

machen, die nicht nur von ausländischen, sondern auch von inländischen Touristen stetig fre-

quentiert werden. Genauso wie nicht sichergestellt werden kann, dass der Kläger sein gesam-

tes Leben auf ein Stadtviertel begrenzen kann, kann in einer Großstadt, die von der Mobilität

der dort Lebenden allgemein geprägt ist, nie sichergestellt werden, dass ein Stadtviertel nur

von den möglicherweise liberaleren Anwohnern frequentiert wird. Es kann daher schlicht nicht

davon ausgegangen werden, dass der Kläger in diesen allgemein zwar liberaleren Vierteln

von der allgemeinen Stimmung der Gesellschaft gegen queere Menschen geschützt ist. Ge-

rade auch in öffentlichen Verkehrsmitteln, die sich regelmäßig nicht auf ein Stadtviertel be-

grenzen, sondern verschiedene Stadtviertel miteinander verbinden, wird es unmöglich sein,

trotz eines Aufenthalts in den liberaleren und kosmopolitischen Stadtvierteln, nicht auf die all-

gemeine Gesellschaft und deren Ansichten zu treffen und damit möglichen Gewalttaten aus-

gesetzt zu sein (vgl. VG Köln, Urt. v. 19.5.2025 - 22 K 6422/23.A -, juris Rn. 86 ff. m.w.N.; VG

Berlin, Urt. v. 25.2.2025 - 14 K 261/23.A -, juris Rn. 41).

Darüber hinaus kann vernünftigerweise nicht davon ausgegangen werden, dass der Kläger

sich in den genannten Stadtvierteln niederlassen kann, weil unter Berücksichtigung des dorti-

gen Mietniveaus nicht zu erwarten ist, dass er dort sein Existenzminimum sichern können wird.

Eine interne Schutzalternative kann gemäß § 3e Abs. 1 Nr. 2 AsylG nur dann angenommen

werden, wenn der Schutzsuchende diesen Ort erreichen kann und wenn von ihm vernünftiger-

weise erwartet werden kann, dass er sich dort niederlässt. Er muss dort außerdem eine aus-

reichende Lebensgrundlage vorfinden und das Existenzminimum muss gewährleistet sein (vgl.

VG Köln, Urt. v. 19.5.2025 - 22 K 6422/23.A -, juris Rn. 96 m.w.N.).

Es ist vorliegend nicht zu erwarten, dass der Kläger sein Existenzminimum in den Bereichen

der türkischen Großstädte, in denen es nach den Erkenntnissen des Auswärtigen Amtes mög-

lich sein soll, Homosexualität zu zeigen, sichern könnte. Daher kann realistischer Weise nicht

von einem Niederlassen des Klägers ausgegangen werden. Bei den regelmäßig als liberale

Gegenden bezeichneten Stadtvierteln handelt es um derart teure Stadtviertel, das nicht davon
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ausgegangen werden kann, dass der Kläger sich dort niederlassen können wird. Die genann-

ten Viertel sind die auch bei Zugezogenen, Touristen und „Expats" beliebtesten, da es sich

gerade aufgrund der liberalen Lebensweise um die „trendigen" Ausgehviertel handelt. Damit

steigen aber auch die Mietpreise erheblich. Hat die Türkei in den letzten Jahren allgemein

aufgrund der Inflation erhebliche Mietsteigerungen durchlaufen, sind die Mieten in diesen be-

liebten Vierteln nochmal mehr gestiegen. Beträgt eine Durchschnittsmiete beispielsweise in

Istanbul 650 €, liegt sie in den beliebten Vierteln bei 1000 € und aufwärts. Die besonders als

LGBTQI+-freundlichen Viertel wie Beyoglu und Kadiköy gehören in Istanbul dabei zu den Vier-

teln mit den teuersten Mieten der Stadt, in denen eine 39 qm Wohnung eine deutlich teurere

Miete als den türkischen Mindestlohn aufweist (vgl. VG Köln, Urt. v. 19.5.2025 - 22 K

6422/23.A -, juris Rn. 98 m.w.N.).

Auch wenn der Kläger Abitur gemacht und einige Zeit in einem gearbeitet hat, kann

nicht davon ausgegangen werden, dass er bei einer Rückkehr in die Türkei in eines dieser

Viertel ziehen, dort eine offene homosexuelle Beziehung führen sowie eine Arbeitsstelle finden

könnte, bei der er ein ausreichendes Einkommen erwirtschaftet, um sich die dortigen Mieten

leisten zu können. Dies erscheint insbesondere unter dem Gesichtspunkt fernliegend, als der

Kläger den Job im Labor nur über familiäre Beziehungen - nämlich seinem Onkel väterlicher-

seits - bekommen hat. Es ist aber gerade dieser Onkel, der nunmehr von seiner Homosexua-

lität erfahren und ihm mit der Offenbarung seiner sexuellen Orientierung gegenüber dem ge-

walttätigen und homophoben Vater droht. Es ist daher nicht davon auszugeben, dass der On-

kel erneut bereit wäre, dem Kläger bei der Jobsuche behilflich zu sein.

2. Wegen des Anspruchs des Klägers auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft erweist

sich der Streitgegenstand liche Bescheid insgesamt als rechtswidrig (vgl. § 31 Abs. 2 Satz 1,

Abs. 3 Satz 2, § 34 Abs. 1 Satz 1 AsylG, § 11 Abs. 2 Satz 4 AufenthG). Er verletzt den Kläger

deshalb in seinen Rechten und war folglich aufzuheben (§113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Nach-

dem der Kläger bereits mit seinem Hauptantrag in vollem Umfang Erfolg hatte, war über seine

Hilfsanträge nicht mehr zu entscheiden.

Die Entscheidung zu den Kosten beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Die Gerichtskostenfreiheit

ergibt sich aus § 83b AsylG.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil kann Antrag auf Zulassung der Berufung durch das Sächsische Oberver-
waltungsgericht gestellt werden.
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Der Antrag ist beim Verwaltungsgericht Leipzig innerhalb von einem Monat nach Zustellung
des Urteils schriftlich zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen. In dem Antrag
sind die Gründe, aus denen die Berufung zuzulassen ist, darzulegen.

Die Schriftform ist auch bei Übermittlung als elektronisches Dokument nach Maßgabe des
§ 55a der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) sowie der Verordnung über die technischen
Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektroni-
sehe Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW)
vom 24. November 2017 (BGBI. I 3803), die durch Artikel 6 des Gesetzes
vom 5. Oktober 2021 (BGBI. I S. 4607, 4611) zuletzt geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung gewahrt. Verpflichtet zur Übermittlung als elektronisches Dokument in diesem
Sinne sind ab 1. Januar 2022 nach Maßgabe des § 55d der Verwaltungsgerichtsordnung
Rechtsanwälte, Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der
von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse; ebenso
die nach der Verwaltungsgerichtsordnung vertretungsberechtigten Personen, für die ein siche-
rer Übermittlungsweg nach § 55a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 VwGO zur Verfügung steht. Ist eine
Übermittlung aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich, bleibt die Übermittlung
nach den allgemeinen Vorschriften zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der
Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein
elektronisches Dokument nachzureichen.

Vor dem Sächsischen Oberverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten - außer im Pro-
zesskostenhilfeverfahren - durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen (§ 67 Abs. 4 und 5
VwGO, § 5 Einführungsgesetz zum Rechtsdienstleistungsgesetz). Dies gilt bereits für die Stel-
lung des Antrags auf Zulassung der Berufung beim Verwaltungsgericht Leipzig.

Anschrift des Veruvaltungsgerichts Leipzig:

Verwaltungsgericht Leipzig, Kohlgartenstraße 13, 04315 Leipzig

l

Die Übereinstimmung der elektronischen Ab-
schrift mit der Urschrift wird durch qualifizierte
elektronische Signatur beglaubigt.

Leipzig, den 03.09.2025

Venwaltungsgericht Leipzig

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle




